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Liebe Leser:innen,
in einem bemerkenswerten Papier des Deutschen Instituts für Menschen-

rechte zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in der 21. Wahl-
periode (2025–2029) des Deutschen Bundestags findet sich folgende, auf
Deutschland bezogene, Bestandsaufnahme:

»Eine Transformation hin zu einem inklusiven Schulsystem findet nicht statt. Die Da-
tenlage zeigt, dass aktuell im Bundesdurchschnitt noch immer mehr als die Hälfte der
Schüler*innen mit sonderpädagogischer Förderung an einer Förderschule unterrich-
tet werden. Der Anteil von Kindern in Förderschulen steigt in einigen Bundesländern
sogar. Förderschulen werden als vermeintlicher Teil eines inklusiven Systems be-
handelt und mit dem Elternwahlrecht auf diese Schulform gerechtfertigt.«1

Das mutet nicht sonderlich überraschend an, wird allerdings dadurch zum wei-
terführenden Diskursangebot, wenn im März des Jahres 2025 ausgerechnet in
der Zeitschrift für Heilpädagogik ein sog. Gastkommentar eines thüringischen
Schulleiters eines Förderzentrums im Förderschwerpunkt Geistige Entwick-
lung abgedruckt wird, in dem u.a. Folgendes zu lesen ist: »Im Gemeinsamen
Unterricht erleben Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förder-
bedarf ab der Sekundarstufe oft mehr Ausgrenzung als an einer Förderschule.
Eine Förderschule ist deshalb nicht per se eine ausgrenzende Bildungseinrich-
tung« (Degner, 2025, S. 120).

Und weiter: »Zu einem inklusiven Bildungssystem gehören die Allgemei-
ne Schule und Förderschulen. Keine der beiden Schularten wird besser als die
andere Exklusionsrisiken verhindern. Beide Schulsysteme können die Teilha-
be von Menschen mit Behinderungen in der Lebensperspektive verbessern«
(ebd., S. 121).

1 Vgl. https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/publikationen/detail/umsetzung-der-un-be
hindertenrechtskonvention-in-der-21-wahlperiode-2025-2029 (06.06.2025).

203© Psychosozial-Verlag GmbH & Co. KG, Gießen | www.psychosozial-verlag.de



Der Autor wünscht sich abschließend

»eine Anerkennung der Förderschule als Teil des inklusiven Schulsystems und
eine Rückbesinnung auf förderpädagogische Aspekte, die die Teilhabe der
Schülerinnen und Schüler verbessern -sowohl in der Bildungspolitik und den
Verbänden, als auch durch Themen in der Aus-, Fort- und Weiterbildung« (ebd.).

Das Spannungsfeld, was sich hier im Vergleich zu der eingänglich wiedergege-
benen Bestandsaufnahme des Deutschen Instituts für Menschenrechte eröffnet,
könnte nicht größer sein und es darf die Frage gestellt werden, warum im schu-
lischen Inklusionsdiskurs immer wieder dieselben Fragen gestellt, aber nicht
beantwortet werden, warum immer wieder ein sog. Praxis-Theorie-Problem
aufgemacht wird und wie es dazu kommen kann, ein inklusives Bildungssys-
tem so zu verstehen, wie es aus den o.g. Zeilen hervorgeht. Letztlich tut sich
hier eine rückwärtsgewandte Argumentationskette auf, die Hans Wocken be-
reits 2010 folgendermaßen kommentierte:

»Die gespaltene Antwort [ein Sowohl-als-Auch, E.W.] gehört zum Standard der
Inklusionsskeptiker und -widersacher. Die gespaltene Antwort toleriert – zähne-
knirschend und widerwillig – das Erfordernis eines inklusiven Bildungssystems,
betont aber gleichzeitig mit standhafter Unnachgiebigkeit die absolute Notwen-
digkeit, das bestehende Sonderschulsystem in seiner vollen Differenziertheit zu
erhalten« (Wocken, 2010, S. 28).

Es wäre an der Zeit, hier neue, vorausschauende und nachhaltige(re) Impulse
zu setzen. Und so verharrt das eingangs zitierte Papier des Deutschen Instituts
für Menschenrechte auch nicht in seiner umfassenden Kritik, sondern schlägt
»die Entwicklung einer gemeinsamen gesamtstaatlichen Bildungsstrategie von
Bund und Ländern zur Verwirklichung der schulischen Inklusion für Kinder
mit Behinderungen (›Pakt für Inklusion‹)« vor (Hervorh. i. Orig. fett).

Dies möge, nach Auffassung des Instituts, folgende Punkte umfassen:

»Nutzung aller bundesseitigen Möglichkeiten im Rahmen der bisherigen verfas-
sungsmäßigen Kompetenzordnung, um steuernd und unterstützend beim Aufbau
eines inklusiven Bildungssystems tätig zu werden; dies kann beispielsweise ei-
ne koordinierende Prozessunterstützung mittels einheitlicher Qualitätsvorgaben,
eine Begleitung durch Steuerungsgruppen, eine Kofinanzierung oder eine Über-
wachung und Evaluierung der Prozesse sein.

Prüfung von Grundgesetz-Änderungen mit dem Ziel, eine ergänzende Zu-
ständigkeit des Bundes für bestimmte Elemente eines inklusiven Schulsystems
außerhalb des pädagogischen Kernbereichs in Artikel 74 Absatz 1 Nummer 7 GG
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einzuführen sowie eine Gemeinschaftsaufgabe der Schaffung eines inklusiven
Schulwesens in Artikel 91b Grundgesetz einzuführen, um zu erreichen, dass
Standards inklusiver Bildung angeglichen und erweitert werden« (Hervorh. i.
Orig. fett).

Wockens mahnend-kritische Anmerkung, nämlich dass »[g]eschichtlich […]
die Einrichtung von Sonderschulen immer schon mit der Entlastungsfunkti-
on begründet [wurde]« (Wocken, 2010, S. 31) und dass »in Verbindung mit
der sozialdarwinistischen Lehre […] im Nationalsozialismus aus der Entlas-
tungsfunktion unversehens die Ballasthypothese [wurde]« (ebd.) sei an dieser
Stelle wiederholt und im vorliegenden Heft greift Franka Weber einen Aspekt
aus diesen Zusammenhängen auf, wenn sie sich der Beteiligung der Hilfs-
schullehrkräfte an den Verbrechen der Sterilisation und der Euthanasie an
Hilfsschulkindern während der NS-Zeit widmet [verwiesen sei in diesem Zu-
sammenhang auch auf einen aktuelle Veröffentlichung von Dieter Gers (2025)
zum Thema derHilfsschule im nationalsozialistischen Deutschland – das Buch
wird in einer der folgenden Ausgaben der Behindertenpädagogik besprochen
werden]. Diese historische Perspektive wird in der vorliegenden Ausgabe der
Behindertenpädagogik erweitert, wenn sich Dagmar Hänsel Ausformungen
der sonderpädagogischen Diagnostik in historischer Perspektive zuwendet.
Eine gänzlich andere thematische und geografische Perspektive nimmt Chirin
Chikhou ein, wenn sie sich dem Thema der Bildung in Syrien annimmt.

Ich wünsche wie immer eine interessierte Lektüre.

Erik Weber
Die Redaktion
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